
II - 52 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

P - 19B3 -06- 1 5 ras.: ____ _ 

E n t s c h t i e ß u n 9 san tag 

und Genossen 

No. ~/ff 
~- I 

• betreffend die Einführung dar Tei,Zzeitbescnäftigung für 

pragmatisier-te. Bundesbedienstete 

Die Osterreichische Volkspartei bekennt sich in ihrem Gr~nd

satzprogramm zur Partnerschaft in allen Lebensbereichen. 

In di~sem Zusammenhang erhebt die nVp die Forderu~g~ daß 

4ie Dienste der Gesellsch~f~ so ges~aZtet sein mUssen, da~ 

es den Menschen mit fami tiären Vel~pfliC!htungen möglich ist, 

frei zu entsC!heiden, ob sie beruf tätig sein wolZen oder 

nicht. Diese Forderun~ bedeutet~ daß einerseits die Erziehungs

'funktion von der Gesellschaft anerkannt tJerden muß und 

andererseits entsprechende EinriC!htungen wie Kindergarten 

und Teilzeitbeschäftigung in ausreichendem Ausmaß vorhanden 

sein müssen. 
, 

In Realisierung der Grundsatzprogramme haben die Abgeordneten 

Dr. Narga Hubinek und Dr. Schwimmer Anträge bet'reffend die 

Ei·n!ülzrung der- Te~lzeitbe[J(-!häf_tFg~ng filII pI'agmatisierte 

Bunde~bedie)l8 te te eingebrac ht. Diese Än tI'äg-e fUh:,-ten ü.,eder-. in 

.' 

der- XIV. noch in der XV •. _ Gesetzgebungs·;eI'7:.o-de":-zum- Er·fo 19; weiZ aie Bunde;:' 
rcgie!!ung nicht~ . wie in diesem Antrag gefol·ael·t, bereit lJQI', 

eille Reg ip.'i''.illgsvorlagß be tl'effend die Rege ZUlig der TeiZzci t

beschäft ig:a;gfflT' pl'G!Jma tis iCl'te BU11äesbedieJ~s -:.; t.a VOJ'::U lCg6U4 

26/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



( 

(: 

.. - -- ~ 2 

Da die Teilzeitbeschäftigung neben der gleitenden Arbeits

zeit ein Mittel ist~ um die Bewältigung d~r Aufgaben in 

Familie und Beruf zu erleichtern und der Nationalrat im 

Jahre 1975 das Gesetz über die Einbeziehung Von teilzeit

beschäftigten Arbeitnehmern in das Angestelltengesetz und 

in das Gutsangestelltengesetz (BGBl. Nr. 418/1975) verab

schiedete~ ersch~int nunm~~~ vor allem auf Grund eines be

stehenden Bedürfnisses ·dc.für~ d{e Regelung der Teilzeitbe··' 
" -

s chäftigun.g für prag1lJQ ti sie r"te BUl}ßes b&d iens t ete vordringlich. 

Eingehende Befrag'ungen und fundierte Untersuchungen 'haben 

• Bi"e Antragsteller in der Auffassung verstärkt., daß eine 

Lösung für pragff.atisierte Bundesbedienstete beiderlei 

Geschlechts nicht nur von vielen Bundesbediensteten gewünscht~ 

sondern auch durchführbar ist. 

Hiebei gilt es insbesondere., die wiede~holt eindeutig" und 

präz.ise formulierten flünsche jener Menschen zu berücksichtigen., 

die einerseits ihre hochqualifizi~rten Fachkenntnisse der 

Allgemeinheit zur Ve:rfiigung stelZen "Wollen., andererseits aber 

auch in der sorgfältigen Betreuung und Erziehung ihrer Kinder 

einen Dienst am öffentlichen Wohl sehen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

. ~. - "" .""..". ' .. ," 

Die Bundesregiel'ung u:ird aufgefordert~ dem Nationalrat" ehe-
. -

baldigst eine Regierungsvorlage-betreffen.d die Regelung der 

Teilzeitbeschäftigung für pragmatisierte Bundesbedienstete 

zuzuleiten~ in der folgende GrundslitzeberQcksichtigt sind: 

• • t ~ '~. . : t , ... ' •• 
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1) Die Teilzeitbeschaftigung sollte pragmatisierten Bundes

bediensteten grundsatz lieh nur in begrQndeten~ ausdrUcklich 

festgelegten und UberprUfbaren Fallen zugestanden werden 

(Betre~ung von Kleinkindern und langer dauernde Pflege von 

FamilienangehßrigenJ. 

2) Teilzeitbes~haftigun~s~llt~ nur ab der halben Dienst~ oder 

Lehrzeitverpflic."tung möglich sein. Je nach Uberschreitung 
I ,,... .. 

dieser Untergrenze mUßte der Bedienstete ein Anrecht ~uf 

den aliquoten Teil des vollen Bezuges haben. 

J) Die Inanspruchnahme der Teilzeitbescha[tigung dUrfte nur 

dann gestattet werden~ wenn keine andere Erwerbstdtigkeit 

. vorliegt. 

In formeller Hinsicht wird beantragt~ diesen Antrag dem 

Verfassungsausschuß ?-uzuweisen. 
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